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Erzdiözese Freiburg. 
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> 

Sammlung für die Frauenfriedenskrirche in 

Frankfurt a. W. 

Die katholischen Frauenvereine Deutschlands unter 

Führung des Katholischen Frauenbundes haben im Ein- 

vernehmen mit der katholischen Pfarrgemeinde in Bocken- 

Wm (8ra#:rt,%Beß) bie grmienfnebensr#e aum bauern, 

den Gedächtnis der Gefallenen des Weltkrieges errichtet. 

Die Kirche ist vollendet und im Mai b. Js. konsekriert 

tvorben. Aus den bisherigen Sammelergebnisseu konnte 

aber nur ein Seit bet SBaukßen fßt bie BtauenfriebenS, 

Kirche gedeckt werden. Auf der armen und religiös ge- 

fährdeten Pfarrei Frankfurt-Bockenheim ruht noch eine 

solche Schuldenlast, daß sie ans dem Wege der örtlichen 

Kirchensteuer allein nicht verzinst und amortisiert werden 

kann. Darum hat der Arbeitsausschuß für den Bau der 

rMedenskirche auf dringendes Bitten der Kirchengemeinde 

Bockenheim unter wärmster Empfehlung des Herrn Bischofs 

von Fulda eine neue Sammelaktion zur weiteren Tilgung 

der restierenden Bauschulden in allen weiblichen Vereinen 

Deutschlands eingeleitet. Die einzelnen Vereine werden 

dringend gebeten, von ihren Mitgliedern je 50 Pfennig 

zu erheben. 

Wie andere deutsche Bischöfe empfehlen auch ich im 

Hinblick auf die ernste finanzielle Lage der Diaspora- 

gemeinde Bockenheim, diese Sammlung in der Erzdiözese 

Freiburg in allen weiblichen Vereinen bis zum 1. Februar 

1930 mit Eifer durchzuführen. Es ist eine Ehrenpflicht 

der Frauen, daß sie die Gedächtniskirche für die gefallenen 

Krieger, die sie in edler Dankbarkeit begonnen, nicht aus 

halbem Wege im Stiche lassen, sondern daß sie nun das 

Denkmal ihrer dankbaren Gesinnung glücklich zu Ende 

führen. Ich ersuche deshalb die Herren Präsides und die 

Vorstände der weiblichen Vereine, für die Frauenfriedeiis- 

kirche nochmals eine Sammlung durchzuführen. Die Er- 

trägnisse sind möglichst bald, längstens aber bis 1. Fe- 

bruar 1930 an die Erzb. Kollektur in Freiburg i. Br 

(WMmto m. 2379 31ml ßadsn# eiugufeiiben. 
Breibiitg i. ben gg %obembet 1929. 

4- Carl 
Erzbischof. 

(Orb. 21. 11. 1W29 Nr. 10062.) 

goldene Priester-jubiläum des hl. Vaters Papst 

Pius XI. 

Mit Erlaß vom 3. April ds. Js. (Anzeigeblatt Nr. 12, 

1929, Seite 266) haben wir die erforderlichen An- 

0^0^ 668#^ bet ßeiet beë golbeuen 

Priesterjubiläums des hl. Vaters am Feste des hl. Ste- 

phanus getroffen. Wir bringen dieselben nochmals in 

Erinnerung. 

Frei bürg i. Br., den 22. November 1929. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Ord. 20. 11. 1929 Nr. 13 246 ) 

Kirchenmusilralische Andachten. 

„ Vorkommnisse der letzten Zeit veranlassen uns, nach- 
drücklichst auf die Erzb. Verordnung vom 25. März 1924 

(Anzbl. 1924 Nr. 8), die Benützung der Kirchen zu nicht- 

liturgischen Veranstaltungen betr., hinzuweisen. Namentlich 

ist Punkt 5 (a— f) gewissenhaft zu beachten. Programme, 

die diesen Vorschriften nicht entsprechen, können von uns 

auch dann nicht genehmigt werden, wenn wegen der Kürze 

der Zeit eine Programmänderung untunlich erscheint. 

Frei bürg i. Br., den 20. November 1929. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 
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(Orb. 28. 11. 1929 vir. 13354.) 

Zur Vorbereitung auf die Schulentlassung. 

Von den beiden katholischen Jugendverbänden werden 

zur Vorbereitung auf die Schulentlassung nachstehende 

Zeitschriften herausgegeben: 

„Ins Leben hinaus» Blätter für Mädchen im letzten 

Schuljahr. 16 Nummern von Dezember bis März. 

Preis 60 Pfennig, zu beziehen vom Verbandsverlag 

weiblicher Vereine G. m. b. H. Düsseldorf, Prinz 

Georgstraße 44, Postfach 10113. 

„Am Scheidewege» Blätter für Knaben im letzten 

Schuljahr. 16 Nummern von Dezember bis März. 

Preis 60 Pfennig, zu beziehen vom Jugendhaus 

Düsseldorf, Postfach 10118. 

Die beiden Zeitschriften haben sich seit Jahren bewährt. 

Sie werden als Hilfsmittel bei der Vorbereitung auf die 

Schulentlassung empfohlen. 

Fr ei bürg i. Br., den 28. November 1929. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Old. 11. 11. 1929 'Jfr. 12582.) 

Hilfsmittel für Schulung ;um Laienapostolat. 

In den von uns herausgegebenen Richtlinien für die 

Arbeit der Katholischen Aktion ist unter Ziffer V auf 

Schulungsabende zur Heranbildung von Seelsorgehelfern 

hingewiesen. Geeignete Hilfsmittel hierzu sind die von 

bet freien Bereinigung SerauBgegebenen 

Schriften: 

1. Der Laienapostel. Handbuch für praktische 

Mitarbeit in der Seelforgehilfe. Preis A 2.75. 

2. Stoffsammlung für Schulungsvorträge über 

Seelsorgehilfe. Preis A 1.—. 
Wir empfehlen beide Schriften der hochwürdigen Geist- 

lichkeit zur Benutzung. 

Freiburg i. Br., den 11. November 1929. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 13. 11. 1929 Nr. 12 342). 

Hild- und Filmzentrale. 

In Köln, Apostelnstraße 15 — 17, wurde eine Bild- 

und Filmzentrale G. m. b. H. gegründet, die Filme ein- 

wandfreien Inhaltes vertreibt und verleiht und auch bereit 

ist, in diesbezüglichen Fragen kostenfrei zu beraten. Wir 

machen den hochwürdigen Klerus der Erzdiözese auf diese 

Zentrale, der auch eine Abteilung von Sprechmaschinen 

und Schallplatten angegliedert werden soll, aufmerksam. 

Frei bürg i. Br., den 13. November 1929. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 22. 11. 1929 Nr. 13324.) 

Sammlung für Mutter und Kind. 

Aus besonderen Gründen legen wir Wert darauf, über 

das Ergebnis der Haus- und Straßensammlung für Mut- 

ter und Kind genauen Ausschluß zu bekommen. Wir be- 

stimmen deshalb, daß die Erzbischöflichen Pfarrämter mög- 

lichst bald die diesem Anzeigeblatt beigelegte Karte aus- 

füllen und an uns einsenden. Die Ergebnisse der Straßen- 

sammlungen und deren Verwendung in den einzelnen 

Städten wollen in gesondertem Schreiben an uns berichtet 

werden. Wir nehmen an, daß über die eingegangenen 

Sammelgelder und ihre Verwendung ordnungsmäßige 

Rechnung geführt wird. 

Freiburg i. Br., den 22. November 1929. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 22. 11. 1929 Nr. 12 919). 

Liturgischer Wochenkalcnder. 

In der Verlagsbuchhandlung Herder & Co in Frei- 

burg i. Br. ist unter dem Titel: „Schott's Liturgischer 

Wochenkalender für 1930» ein Abreißkalender mit wert- 

vollen Angaben über die Festfeier der einzelnen Tage des 

Kirchenjahres erschienen. Wir bringen ihn dem hochwür- 

digen Klerus empfehlend zur Kenntnis. 

Freiburg i. Br., den 22. November 1929. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 2. 12 1929 Nr. 13821.) 

ßonifatiusverein. 

Im vergangenen Jahre wurde nach dem Beispiel an- 

derer Diözesen auch in unserer Erzdiözese eine zweite 

Jahreskollekte zugunsten des Bonifatiusvereins eingeführt. 

Wir ordnen deswegen an, daß am Sonntag, den 

2 9. Dezember d. Js. diese in allen Kirchen der Erz- 

diözese abgehalten wird. Die Pfarrgeistlichen wollen die 

Kollekte im Hinblick auf die großen und dringenden Be- 

dürfnisse der Diaspora den Katholiken warm empfehlen. 

Das Erträgnis derselben ist alsbald an die Erzb. Kollek- 

tur (Postscheckkonto Nr. 2379 Amt Karlsruhe) einzusenden. 

Freiburg i. Br., den 2. Dezember 1929. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 30. 11. 1929 Nr. 13664.) 

Ernennung eines Dekans. 

Gemäß can. 446 C. J. C. hat der Herr Erzbischof 

durch Urkunde vom 29. d. Ms. den Herrn 

Pfarrer Bernhard K r o m e r in Friedenweiler 
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Zum Deka» des Landkapitels Neustadt mit Wirkung vom 
1. Dezember d. Js. bestellt. 

Freiburg i. Br., den 30. November 1929 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb' 3. 12. 1929 Nr. 13663 ) 

Die Kirchliche Statistik. 
Die Vordrucke für die kirchliche Statistik des Jahres 

1929 werden dieser Tage versandt. Das Dekanat erhält 
für jedes Pfarramt und jede Pfarrknratie 2 Zählbogen A 

I ""b für den Dekan 3 Zählbogen B. Die Zählbogen A 
f sind von den Pfarrgeistlichen und Karaten gewissenhaft 

auszufüllen und ein Stück bis 1. Februar 1930 an das 
Dekanat zn senden, während das andere Stück zu den 
Pfarrakten zu nehmen ist. Der Dekan prüft die einge- 
sandten Zählbogen auf ihre Vollständigkeit und Richtig- 
keit, läßt etwa Mangelhaftes berichtigen, trägt die Zahlen 
in die entsprechenden Spalten des Zählbogens B ein, 
)'d)lte&t die einzelnen Zahlenreihen durch Einsetzen der 
Gesamtsummen ab und schickt bis zum 1. März zwei 
Zählbogen B an das Ordinariat. Der dritte Zählbogen B 
bleibt bei den Dekanatsakten. Unvollständige Zählbogen 
mögen nicht vorgelegt werden. Etwa säumige Pfarrämter 
wolle das Dekanat zur Einsendung anhalten und, falls 
die Erinnerung ohne Erfolg bleiben sollte, anher berichten. 
Von den Pfarrgeistlichen erwarten wir, daß sie durch recht- 
zeitige Einsendung der Zählbogen dem Dekanat Erin- 
nerungen ersparen. 

Bezüglich der Ausfüllung der Zählbogen machen wir 
auf Folgendes aufmerksam: 

Die Angabe über die Zahl der Katholiken und Richt- 
katholiken hat den ganzen Bezirk der Pfarrei oder Pfarr- 
kuratie zu berücksichtigen. Auch sollen nicht einfach die 
Zahlen der letzten Volkszählung eingetragen werden, son- 
dern die Pfarrgeistlichen mögen sich bemühen, durch Be- 
fragung der Gemeindebehörde und, wo solche bestehen, der 
statistischen Aemter den neuesten Stand der Konfessionen 
zu erfahren. In den Städten mit mehreren Seelsorgs- 
bezirken sind die bei den statistischen Aemtern zu erheben- 
den Angaben über die Geburten, Eheschließungen und 
Sterbfälle für die ganze Stadt nur im Zählbogen der 
Hauptpfarrei einzutragen mit dem Beisatz: „für die ganze 
Stadt«.^ Ferner sind in solchen Städten als „nach aus- 
wärts überwiesene Paare" (Frage 16 — 18 des Zähl- 
bogens A) nur diejenigen zu zählen, die nach außerhalb 
der Stadtgemeinde zur Trauung überwiesen wurden. Da- 
gegen sind die innerhalb der Stadtgemeinde überwiesenen 
Paare nur von dem Pfarramt und zwar unter Nr. 13—15 
zu zählen, das die Trauung vorgenommen hat. Als „aus- 

wärtige Standesämter" gelten bei diesen Stadtgemeinden 
bei Nr. 19 21 des Zählbogens nur die Standesämter 
außerhalb der Stadtgemeiuden. 

Taufen, die in Wöchnerinnenheimen, Kliniken usw. 
vorgenommen wurden, sind, um Doppelzählungen zu ver- 
meiden, nur von dem Pfarramt zu zählen, in dessen Be- 
zirk die Anstalt liegt. 

Bei Konversionen sind auch die Kinder, die gelegent- 
lich des Nebertritts von Erwachsenen der katholischen 
Kirche zugeführt werden, mitzuzählen. 

Mehr als früher ist in der heutigen Zeit die kirchliche 
Statistik ein unentbehrliches Hilfsmittel der Seelsorge. 
Sie ßi6t ein 0# beS W^oIif^^.(it^^I^^^en 2e5en8, so. 
weit es nach außen in die Erscheinung tritt. Sie bewahrt 
vor Selbstiäufchung, sie ermutigt und spornt zu neuem 
Eifer an, je nachdem ihre Ergebnisse ausfallen. Voraus- 
setzung für den Wert der kirchlichen Statistik ist aber ihre 
gewissenhafte Fertigung. Wir vertrauen, daß Pfarrgeist- 
liche und Dekane dabei das Maß von Sorgfalt anwenden, 
das der Wichtigkeit der Sache entspricht. 

Freiburg i. Br., den 3. Dezember 1929. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 4 12. 1928 Nr. 13829.) 

Direktorium und Versonalschematismus. 
Das Direktorium und der Personalschematismus für 

1930 kommen dieser Tage zum Versand. Der Preis beträgt 
für das broschierte Direktorium 1.60 JtJt, für das ge- 
bundene und durchschossene 2.20 JUt. 

®er Personalschematismus, der nur broschiert erhält- 
lich ist, kostet 2.— JUt. 

Freiburg i. Br., den 4. Dezember 1929. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(K.O.St.R. 28. 11. 1929 Nr. 18898.) 

Die Anlage von kirchlichen Geldern. 
Die Prüfung der Ortsfondsrechnungen hat ergeben, 

daß kirchliche Gelder trotz unserer Bekanntmachung vom 
31. DeaemGer 1928 %r. 20112, &#. %»;%. @.222/23, 
bielfach noch bei Kreditkassen und anderen zur Anlage 
kirchlicher Gelder nicht zugelassenen Geldanstalten angelegt 
sind. Zur Vermeidung persönlicher Haftung des Stiftungs- 
rats und des Rechners sind diese Gelder in vorge- 
schriebener Weise anzulegen (Ausleihen auf 
erste Hypothek mit vorgeschriebener Deckung, Anlage bei 
Sparkassen unter Gemeindebürgschaft oder bei 
derKatholischen Pfarrpfründekasse). Pfründe- 



Nr 31 1929 

kapitalien sind stets bei der Katholischen Psarrpfründe- 
kasse Karlsruhe anzulegen. 

Reichsschuldverschreibungen sind in das Reichsschuld- 
buA einjagen &u taffen, anbete 3ßettba|)iete mbO' 
thekenbankpfandbriefe udgl.) können bei Sparkassen 
unter Gemeindebürgschaft, sofern diese mit entsprechenden 
Einrichtungen versehen sind, oder bei der „Deutschen 
Ban! unb SiBtontogefeniAaft" 
n#eßrebübant)mtbmten3meW*lWMetW WMben. 

BütglAasten DbetaBeAklbetMIWtungen 

iegUAet %tt (ÄuBfteKung, mna#e, üebetttagung) hülfen 
für kirchliche Rechtspersonen unter keinen Umständen ein- 
gegangen werden. 

gut 8111^1^ bon kitAeufteueru bnrA 
bie Steuerpflichtigen können von den Ortskirchenkassen 
außer bei Sparkassen unter Gemeindebürgschaft auch Kon- 
ten begründet werden bei der Badischen Bank, Badischen 
kommunalen BanbeBbanf ((Bttoaentiale), Beu#en Bans 
unb ^0^0^11#%, ®atmftübtet unb %attouaIbau( 
einschließlich beten Zweiganstalten. 

Karlsruhe, den 28. November 1929. 
Katholischer Oberstiftungtzrat. 

(Orb. 26. 11. 1929 Nr. 13424 ) 

ErerMen. 
Jur Kloster Untermarchtal (Württemberg) finden im 

I. Aalb#: 1930 naAMenbe eie^ittenfurfe statt: 
Für Männer und Jünglinge vom 11. bis 15. Januar, 

. Frauen . 22. . 26. geiruat, 

: ::5r ! : : ::: 
Anmeldn»«-» find S» richten an die ejctäitieultitun« 

des Klosters Untermarchtal. 
gteibiitg i. %t., ben 26. %obembet 1929. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Ord. 2. 12. 1929 Nr. 13655.) 

ErerMen. 
3m %e^ttien^anB tu @eIWitA (Botadbetg) flnben 

tm etfteu ßalbMi 1930 naAftebenbe <%et#en(uife statt : 

bis 1. Juni. 

SBt Mai. 6. « 
10. Juni. 

Für Gastwirte: vom 3. bis 7. Februar. 
Für Altstellaner: vom 27. bis 31. März. 
Für akademisch gebildete Herren: vom 16. bis 20. April. 
Für Schüler höherer Lehranstalten: vom 22. bis 26. April. 
Für gebildete Herren: vom 11. bis 15. Juni. 

1. Die Exerzitien beginnen immer abends 19 Uhr 
und schließen am Morgen 5 Uhr 30 Min. der vorstehend 
genannten Tage. 

2. Jede Anmeldung gilt als Aufnahme. 
3. Nachricht erfolgt nur auf Verlangen oder bei 

Ueberfüllung (Um Rückporto wird gebeten. Es werden auch 
ausländische Briefmarken angenommen). 

Anmeldungen mit deutlicher Anschrist wolle man | 
nAten an: bie Bettung beB @%eraittenbau|eB 
Feldkirch, Vorarlberg. 

Freiburg i. Br., den 2. Dezember 1929. 
Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 9. 12 1929 Nr. 14089.) 

Die Einsendung der Kollektengelder. 
An die Erzb. Pfarrämter und Pfarrkuratien. 

%Bit otbnen an, Daß alle koKeften unb BemnBbeitiäge 
beB 3#eB 1929 biB ^äteftenB 1. 3anuat 1930 an bie 
Erzbischöfl. Kollektur (Postscheckkonto Karlsruhe Nr. 2379) 
einzusenden sind. Später eingehende Beträge müssen für 
das neue Rechnungsjahr vereinahmt werden. 

Fr ei bürg i. Br., den 9. Dezember 1929. 
Erzbischöfliches Ordinariat. 

Ernennung. 
Seine Exzellenz der Hochwürdigste Herr Erzbischof 

haben durch Urkunde vom 22. November d. Js. Herrn 
Dekan und Stadtpfarrer Friedrich Kling in Villingen 
zum Diözesaupräses des Diözesancäcilienvereins der Erz- 
diözese Freiburg ernannt. 

Publicatio beiieficiorum conferendorum. 
Reichenau-Oberzell, decanatus Konstanz. 

Stollhofen, decanatus Bühl. 
Collatio libera. Petitores libelles Intra 14 dies propo- 

nant. 
Hammereisenbacli, decanatus Donaueschingen.- 

Patronus princeps de Fürstenberg. Petitionee intra 14 
dies camerae aulicae principis in urbe Donaueschingen 
proponendae sunt. 

Burladingen, decanatus Hechingen. 
Patronus Frederieus princeps de Hohenzollern.. Petitiones 

intra 14 dies ad cameram aulicam in urbe Sigmaringen. 
dirigendae sunt. 

land, Druck und Verlag uJ. D il g e rsche Buchdruckerei. 
Iburg im Breisgau. Derrenstraße Nr. 8. Fernruf 4713. 


